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1

Vom Sachverhalt zur Lösung – Juristische Arbeitsweise 1. Teil

1. Teil: Vom Sachverhalt zur Lösung 
– Juristische Arbeitsweise

In Ihren universitären Prüfungen, aber auch später im Examen wird
von Ihnen die Anfertigung eines Gutachtens verlangt. Dabei han-
delt es sich i.d.R. um die Lösung eines Falles. Aus diesem Grunde
soll im ersten Teil dieses Skripts zunächst die Technik der Bearbei-
tung einer juristischen Klausur erläutert werden. Halten Sie sich
vor Augen, dass der Prüfungserfolg nicht allein davon abhängt,
welches materielle Wissen man hat, sondern gerade entscheidend
auch davon, wie man dieses umsetzen und anwenden kann!

Drei Arbeitsschritte:
Erfassen – Gliedern
– Schreiben

Die Bearbeitung einer Klausur erfolgt in drei Arbeitsschritten:

1. Schritt: Erfassen von Sachverhalt und Fallfrage

2. Schritt: Erstellen einer Gliederung

3. Schritt: Die Niederschrift

Kurz:  Erfassen  Gliedern  Schreiben

Für die beiden ersten Schritte dürfen ruhig ca. 1/3–1/2 der Arbeits-
zeit verwendet werden. Demgemäß gehen wir wie folgt vor:

Im 1. Abschnitt trainieren wir mit Ihnen, wie man die Klausuraufga-
be richtig erfasst, und machen Sie mit den verschiedenen Aufga-
benstellungen vertraut.

Im 2. Abschnitt behandeln wir die Grundsätze, nach denen die Lö-
sungsgliederung zu gestalten ist.

Im 3. und 4. Abschnitt geht es speziell um das, was die gute Klausur
ausmacht, nämlich die saubere Subsumtion des Klausursachver-
halts unter das Gesetz und die Kunst der überzeugenden juristi-
schen Argumentation.

!

1. Schritt 3. Schritt

Erfassen von
n Sachverhalt und
n Aufgabe

Erstellen der
Gliederung

Erstellen der
Niederschrift

(1. Abschnitt) (2. Abschnitt) (3. Abschnitt)

Die Arbeitsschritte bei der Klausurbearbeitung

2. Schritt
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2

Vom Sachverhalt zur Lösung – Juristische Arbeitsweise1. Teil

1. Abschnitt: Erfassen der Aufgabe
1. Arbeitsschritt: Sachver-
halt – Skizze – Fallfrage

Der erste Arbeitsschritt beinhaltet drei Elemente:

 Sachverhalt  Skizze  Fallfrage

A.  Sachverhalt

Da der Sachverhalt die Grundlage der Falllösung bildet, ist es wich-
tig, ihn richtig zu erfassen und zu verstehen. Andernfalls wird die
Lösung von vornherein falsch.

Zweckmäßigerweise geht man dabei so vor:

Bereits beim ersten Durchlesen sollte man sich angegebene Da-
ten und Personen farbig hervorheben. Eventuell vorhandene Auf-
fälligkeiten oder Probleme werden auf einem Beiblatt stich-
punktartig notiert, um sie später nicht wieder zu vergessen. Um das
Lesen gleich in die richtigen Bahnen zu lenken, kann es ratsam sein,
bereits vor der ersten Lektüre einen Blick auf den Bearbeiterver-
merk zu werfen.

Beim zweiten Durchlesen können die sonstigen relevanten Infor-
mationen gegebenenfalls in einer anderen Farbe hervorgehoben
werden. Auch Randbemerkungen sind hilfreich, um den Sachver-
halt zu strukturieren.

Der Einsatz von farbigen Hervorhebungen macht nur dann Sinn, wenn
nicht der komplette Sachverhalt markiert wird. Man muss sich also auf
die relevanten Stichworte beschränken.

Fehler beim Umgang mit 
dem Sachverhalt

Hinzuweisen ist noch auf einige typische und vermeidbare Feh-
lerquellen beim Umgang mit dem Sachverhalt:

1. Stufe 3. Stufe

Sachverhalt
n erfassen und
n verarbeiten

Skizze anfertigen Fallfrage
analysieren

Anspruchs -
klausur

Rechtslagen -
klausur

Themen -
klausur

1. Arbeitsschritt: Erfassen der Aufgabe

2. Stufe

!
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Erfassen der Aufgabe 1. Abschnitt

Assoziationn Assoziation mit bekannten Fällen

Jeder Sachverhalt ist anders! Bereits geringfügige Abwandlun-
gen können eine komplett andere Lösung nach sich ziehen.
Man sollte sich also davor hüten, die Lösung eines vermeintlich
bekannten Falles unreflektiert zu reproduzieren und dadurch
den zu beurteilenden Fall an der Aufgabenstellung vorbei zu lö-
sen. Vielmehr ist immer genau zu untersuchen, ob das vermeint-
lich wiedererkannte Problem auch tatsächlich das Problem des
konkret zu beurteilenden Falles darstellt.

Unser Rat: Lernen Sie während Ihrer Ausbildung keine Fälle aus-
wendig! Jeder Fall ist nur ein veranschaulichendes Medium, um da-
raus allgemein gültige Lösungsstrukturen abzuleiten.

Sachverhaltsfehlinterpre-
tation

n Sachverhaltsfehlinterpretation vermeiden

Der Sachverhalt ist in zweierlei Hinsicht vollständig: Grundsätz-
lich darf davon ausgegangen werden, dass alles, was an Infor-
mationen im Sachverhalt steht, auch relevant für die Lösung des
Falles ist und später argumentativ verwertet werden muss.
Schmückendes literarisches Beiwerk ist die absolute Ausnahme!

Grundsätzlich stehen alle Informationen, die man zur Lösung
braucht, im Sachverhalt. Finden sich also für die Probleme, die
man zunächst für erörterungsbedürftig hält, keine Informatio-
nen, ist es ratsam, noch einmal zu überprüfen, ob die Aufgaben-
stellung nicht doch auf etwas anderes hinaus will.

Wenn es ausnahmsweise doch einmal nötig ist, den Sachverhalt
zu ergänzen, so hat dies möglichst lebensnah zu erfolgen.

Beispiel: Ist im Sachverhalt von einem „Hauptschüler“ die Rede, ist dies im
juristischen Sinne dahingehend zu interpretieren, dass es sich um einen be-
schränkt geschäftsfähigen Minderjährigen i.S.v. §§ 2, 106* handelt.

Sachverhaltskritik ver-
meiden

n Sachverhaltskritik:

Der Sachverhalt ist als wahr hinzunehmen. Selbst wenn er le-
bensfremd erscheinen mag, sollte man sich davor hüten, den
Aufgabensteller dafür zu kritisieren. Das kostet unnötig Zeit und
verärgert den Korrektor!

Im Sachverhalt geschilderte Rechtsauffassungen der Parteien
dürfen dagegen nicht ohne Weiteres als zutreffend unterstellt
werden. Sie sind meist als Hilfestellung gedacht, um das Augen-
merk des Bearbeiters auf bestimmte Probleme zu lenken. Mit

!

* Alle im Folgenden genannten §§ ohne Gesetzesbezeichnung sind solche des BGB.
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Check zum 1. und 2. Abschnitt

zum 1. und 2. Abschnitt1. Können Sie das Grundschema
für die Prüfung eines Anspruchs
benennen?

1. Erster Prüfungsschritt ist, ob der Anspruch entstan-
den ist. Hier ist zu überprüfen, ob die Anspruchsvoraus-
setzungen vorliegen, keine rechtshindernden Einwen-
dungen eingreifen und festzustellen, was die Rechts-
folgen des Anspruchs sind. Im zweiten Schritt ist zu
prüfen, ob der Anspruch aufgrund rechtsvernichtender
Einwendungen erloschen ist. Schließlich muss in ei-
nem dritten Prüfungsschritt geprüft werden, ob rechts-
hemmende Einreden, die erhoben wurden, der Durch-
setzbarkeit des Anspruchs entgegenstehen.

2. Was sind die Bestandteile ei-
ner Willenserklärung?

2. Beim Tatbestand einer Willenserklärung ist zwischen
dem äußeren (objektiven) und dem inneren (subjek-
tiven) Tatbestand zu unterscheiden. Der äußere Tat-
bestand muss darauf schließen lassen, dass der Erklä-
rende Handlungswillen, Rechtsbindungswillen und ei-
nen bestimmten Geschäftswillen hat. Der innere Tatbe-
stand setzt voraus, dass der Erklärende tatsächlich
Handlungswillen, Rechtsbindungswillen (Erklärungs-
bewusstsein) und einen Geschäftswillen hat. 

3. Wessen Sicht ist für die Ausle-
gung des objektiven Gehalts ei-
ner empfangsbedürftigen Wil-
lenserklärung maßgeblich?

3. Entscheidend ist, wie ein objektiver Empfänger
nach Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrs-
sitte die Willenserklärung hätte verstehen müssen. 

4. Wann wird eine Willenserklä-
rung wirksam?

4. Eine empfangsbedürftige Willenserklärung wird
mit Abgabe und Zugang, eine nicht empfangsbedürf-
tige bereits mit der Abgabe wirksam.

5. Wann tritt der Zugang einer
Willenserklärung ein? 

5. Eine Willenserklärung ist zugegangen, wenn sie so in
den Machtbereich des Empfängers gelangt ist, dass
unter gewöhnlichen Umständen mit der Kenntnis-
nahme zu rechnen ist.

6. Können Sie das Aufbausche-
ma für den Vertragsschluss
durch Angebot und Annahme
(§§ 145 ff.) benennen?

6. Zunächst ist das Vorliegen eines Angebots erforder-
lich. Hier ist zu prüfen, ob die Mindestvoraussetzun-
gen einer Willenserklärung (äußerer und innerer sub-
jektiver Mindesttatbestand) vorliegen und die Willens-
erklärung durch Abgabe und Zugang wirksam gewor-
den ist. Danach ist die gleiche Prüfung auf Seiten der
Annahmeerklärung vorzunehmen.
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Grundwissen im BGB-AT2. Teil

Anfechtung (–),
da nur unbeachtlicher

Motivirrtum

Störung der Ge schäfts -

grundlage, § 313 (–),
da als einseitige Vorstellung keine

Geschäftsgrundlage

Unzulässige Rechts -

ausübung, § 242
wenn Irrtum erkannt und

Festhalten am Vertrag schlecht-
hin unzumubar 

§§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2, 

241 Abs. 2 (c.i.c.)
bei Hinweispflicht des

Geschäftsgegners, wenn sich
Irrtum aufdrängt. 

Erkennbarkeit reicht nicht aus

Falsa demonstratio non

nocet/Auslegung,

§§ 133, 157
wenn Einigung der Parteien über

Berechnungsmethode

Anfechtung (–), 
nur unbeachtlicher Motivirrtum

Unzulässige Rechts -

ausübung, § 242 
wenn Irrtum erkannt und

Festhalten am Vertrag schlecht-
hin unzumutbar

§§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2, 

241 Abs. 2 (c.i.c) 
bei Hinweispflicht des

Geschäftsgegners, wenn sich
Irrtum aufdrängt.

Erkennbarkeit reicht nicht aus

Störung der Geschäfts -

grundlage, § 313 
wenn Kalkulationsgrundlage

Geschäftsgrundlage

Der Kalkulationsirrtum

Offener

Kalkulationsirrtum
Def.: Berechnungsgrundlage  

mitgeteilt oder bekannt

Verdeckter

Kalkulationsirrtum
Def.: Berechnungsgrundlage

weder  mitgeteilt noch sonstwie
bekannt
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Die Rechtsfolgen der fehlerhaften WE 3. Abschnitt

3. Der Irrtum bei der invitatio ad offerendum

a) Prüfungsstandort

n Ausgangsfrage: Anspruch durch Anfechtung erloschen? 

n Voraussetzungen der Anfechtung 

n Anfechtungsgrund: § 119 Abs. 1, 2. Alt. 
– Irrtum bei der Erklärungshandlung? 

§ 119 Abs. 1, 2. Alt.

b) Erläuterung

Dieses Problem stellt sich dann, wenn jemandem ein i.S.d. §§ 119 ff.
relevanter Irrtum bereits bei seiner invitatio ad offerendum unter-
läuft.

Beispiel: Dem Verkäufer, der einen Versandhandel mit eigener Angebotsseite
im Internet betreibt, unterläuft ein Erklärungsirrtum gemäß § 119 Abs. 1, 2. Alt.
durch Vertippen bei der Eingabe der Preise für Waren auf dieser Angebotsseite.

Irrtum zeitlich vor-
gelagert

Problematisch ist hier, dass der Irrtum in diesem Fall zeitlich vor
und nicht „bei der Abgabe“ (vgl. den Wortlaut des § 119 Abs. 1!)
der Annahmeerklärung vorliegt. Daher könnte nur ein bloßer Mo-
tivirrtum gegeben sein, da lediglich die Willensbildung vor Abgabe
der Willenserklärung von dem Fehler betroffen ist.

Nach h.M. berechtigt jedoch ein Irrtum bei der invitatio ad offeren-
dum zur Anfechtung, wenn die Annahmeerklärung automati-
siert ist (bzgl. des oben genannten Beispiels: eine automatisch er-
zeugte E-Mail des Verkäufers, durch die das in der per E-Mail erfolg-
ten Bestellung eines Kaufinteressenten liegende Kaufangebot an-
genommen wird) und der Irrtum bei der Annahme noch fort-
wirkt. Dies ist damit zu begründen, dass der Verkäufer mit der invi-
tatio ad offerendum (im oben genannten Beispiel: dem Einstellen
des Angebots) die entscheidende Erklärung abgab, nach der der
weitere Ablauf nur noch automatisiert erfolgte, weshalb die bei-
den Erklärungsakte – die invitatio und die automatisierte Annah-
merklärung – juristisch als Einheit angesehen werden müssen.

Dieses Problem des Irrtums bei der invitatio ad offerendum unterschei-
det sich von dem vorher dargestellten Problem des Kalkulationsirr-
tums dadurch, dass hier ein Erklärungsirrtum bei Abgabe der invitatio
und nicht lediglich ein Berechnungsfehler vorliegt.

!
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4. Beiderseitiger Eigenschaftsirrtum (Doppelirrtum)

Der Normalfall der Anfechtung ist, dass sich nur ein Beteiligter irrt.
Nach dem Wortlaut des § 119 Abs. 2 kann andererseits jeder an-
fechten, der sich über eine verkehrswesentliche Eigenschaft geirrt
hat. Das können auch beide Vertragspartner sein. Fraglich ist, ob
der Anwendungsbereich des § 119 Abs. 2 im Wege der teleologi-
schen Reduktion auf den einseitigen Irrtum zu beschränken ist.

a) Prüfungsstandort

n Ausgangsfrage: Anspruch durch Anfechtung erloschen?

n Voraussetzungen der Anfechtung 

n Anfechtungsgrund: § 119 Abs. 2 (beiderseitiger Eigenschafts-
irrtum)
– Anwendbarkeit des § 119 Abs. 2?

b) Erläuterung
Definition Unter einem Doppelirrtum versteht man den Fall, dass beide Par-

teien einem Irrtum über denselben Umstand erliegen. Die Behand-
lung dieses Irrtums ist umstritten:

H.M.: Störung der 
Geschäftsgrundlage

n Die h.M. lehnt eine Anwendung der Anfechtungsregeln ab. Es
sei nämlich unbillig, nur einen Teil mit der Schadensersatzpflicht
des § 122 Abs. 1 zu belasten, wenn beide Teile übereinstimmend
hinsichtlich desselben Umstands irrten. Eine sachgerechte Lö-
sung biete danach die Vertragsanpassung nach den Grundsät-
zen der Störung der Geschäftsgrundlage (§ 313). Für diese
Sichtweise spricht auch, dass der Gesetzgeber mit § 313 Abs. 2,
der das ursprüngliche Fehlen der sog. subjektiven Geschäfts-
grundlage regelt, gerade auch den Fall des gemeinschaftli-
chen Motivirrtums erfassen wollte.

A.A.: Anfechtung n Ein Teil der Lit. vertritt demgegenüber die Auffassung, eine An-
fechtung sei nicht ausgeschlossen. Es komme schon deshalb
nicht zu einem „Wettlauf der Anfechtenden“, weil in aller Regel
nur eine Partei durch den Doppelirrtum benachteiligt sei; nur
diese Partei habe überhaupt ein Interesse daran, sich durch An-
fechtung vom Vertrag zu lösen. Wem aber die Anfechtung einen
Vorteil verspricht, dem könne auch die Schadensersatzver-
pflichtung des § 122 Abs. 1 zugemutet werden. Teilweise spricht
man der nicht benachteiligten Seite sogar ein Anfechtungsrecht
trotz Vorliegens eines Irrtums völlig ab, da anzunehmen sei,
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Die Rechtsfolgen der fehlerhaften WE 3. Abschnitt

dass die Partei, die aus dem Irrtum einen Vorteil gezogen habe,
die Erklärung auch bei Kenntnis der Sachlage und verständiger
Würdigung des Falles (§ 119 Abs. 2 i.V.m. § 119 Abs. 1) dennoch
abgegeben hätte.

GoldringfallBeispiel: Der Juwelier J verkauft gebrauchten Schmuck. Eines Tages ver-
kauft er an den A einen nach Vorstellung der Parteien (nur) vergoldeten
Ring zum Preis von 100 €. Später stellt sich heraus, dass der Ring aus massi-
vem Gold besteht und tatsächlich 500 € wert ist. Welche Rechte hat J, der
den Vertrag unter diesen Bedingungen nicht gelten lassen will?

I. Die h.M. verwehrt hier beiden die Anfechtung und sucht eine Vertragsan-
passung nach den Regeln der Störung der Geschäftsgrundlage (§ 313). Da-
nach müsste A entweder 400 € nachzahlen oder J könnte Vertragsaufhe-
bung verlangen, wenn dem A die Nachzahlung unzumutbar ist.

II. Ein Teil der Lit. sieht dagegen den J als alleinigen Anfechtungsberech-
tigten an, da nur er aufgrund des Irrtums finanzielle Nachteile erlitten hat.
A hingegen hätte auch keinerlei Interesse an der Anfechtung; er hat
schließlich ein gutes Geschäft gemacht. Danach könnte J den Vertrag durch
Anfechtung nach § 119 Abs. 2 beseitigen.

IV. Rechtsfolgenirrtum

Da WEen auf die Herbeiführung von Rechtsfolgen gerichtet sind,
stellt jeder Inhaltsirrtum nach § 119 Abs. 1 im weiteren Sinne auch
einen Rechtsfolgenirrtum dar. Insoweit sich der Erklärende über
die mit der Erklärung erstrebten Rechtsfolgen irrt, ist dieser
Rechtsfolgenirrtum erheblich.

Beispiel: V „verleiht“ seinen Pkw an E, wollte aber eine entgeltliche Gebrauchs-
überlassung, d.h. eine Miete des Fahrzeugs vereinbaren. Hier ist eine Anfech-
tung gemäß § 119 Abs. 1, 1. Alt. möglich.

Hingegen ist in dem Fall, dass der Erklärende sich über Umstände
irrt, die nicht direkt Inhalt der Erklärung waren, sondern lediglich
kraft Gesetzes oder aufgrund ergänzender Vertragsauslegung als
weitere Rechtsfolgen eintreten, dieser Irrtum als Rechtsfolgenirr-
tum unbeachtlich. In diesem Fall liegt nämlich nur ein unbeachtli-
cher Motivirrtum vor.

Abgrenzung beim 
Rechtsfolgenirrtum als 
typisches Klausurprob-
lem

Die Abgrenzung zwischen dem (nach § 119 Abs. 1, 1. Alt. zu berück-
sichtigenden) Inhaltsirrtum und dem (als Motivirrtum unbeachtli-
chen) Rechtsfolgenirrtum („Rechtsfolgenirrtum i.e.S.“) ist ein typisches
Problem in Prüfungen mit Fragen aus dem BGB AT und sollte Ihnen un-
bedingt bekannt sein! 

Beispiel: A und B sind Grundstücksnachbarn. A möchte auf seinem Grund-
stück eine Fabrik bauen. B ist einverstanden, falls A auf „Fenster“ in der dem
Grundstück des B zugewandten Mauer verzichtet. B möchte nämlich, was er
auch gegenüber A deutlich macht, durch den Fabrikationslärm möglichst we-

!
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nig gestört werden. Um zu vermeiden, dass B im Baugenehmigungsverfahren
Schwierigkeiten macht, lässt A sich auf die Vereinbarung ein. A lässt Glasbau-
steine einbauen. B verlangt von A Entfernung und Zumauerung der Öffnun-
gen, da Glasbausteine den Lärm schlechter dämmen als massives Mauerwerk.
Daraufhin erklärt A die Anfechtung des Vertrages. Kann B von A Beseitigung
der Glasbausteine und Zumauerung der Öffnungen verlangen?

Der Anspruch des B könnte sich aus §§ 241 Abs. 1, 311 Abs. 1 (Vertrag eigener
Art = Vertrag sui generis) ergeben.

I. Der Anspruch des B müsste zunächst entstanden sein.

Beachte: Für die Eini-
gung reicht ein im Kern-
bereich eindeutiger Be-
griff aus.

Für die erforderliche Einigung der Parteien reicht es aus, dass A und B einen Be-
griff verwendet haben, der im Kernbereich eindeutig ist. Dies trifft auf den ver-
wendeten Begriff „Fenster“ zu. Unerheblich ist, dass B im Gegensatz zu A dar-
unter auch Glasbausteine versteht. Ein Dissens würde nur vorliegen, wenn der
verwendete Begriff bereits im Kernbereich objektiv mehrdeutig wäre und jeder
Beteiligte darunter etwas anderes versteht. Somit haben sich A und B darüber
geeinigt, dass A keine „Fenster“ einbauen darf.

Die Rechtsfolgen des Vertrages sind nach §§ 133, 157 durch Auslegung zu er-
mitteln. Dabei ist der Vertragszweck zu beachten. B wollte erkennbar die Stö-
rung durch Fabrikationslärm in Grenzen halten. Dies ist nur bei Zumauerung
der Öffnungen gewährleistet. Unter Berücksichtigung des Vertragszwecks sind
somit auch Glasbausteine „Fenster“ im Sinne des Vertrages.

Der Anspruch des B auf Entfernung der Glasbausteine und Zumauerung der
Öffnungen ist somit entstanden.

II. Der Anspruch könnte dadurch, dass A seine WE angefochten hat, nach § 142
Abs. 1 erloschen sein.

A hat gegenüber B die Anfechtung erklärt (§ 143 Abs. 1 und 2). Als Anfech-
tungsgrund kommt ein Inhaltsirrtum i.S.v. § 119 Abs. 1, 1. Alt. in Betracht. Dann
müsste sich A zunächst über den objektiven Inhalt seiner WE geirrt haben. A
hat erklärt, den Einbau von Fenstern zu unterlassen. Dies wollte A auch erklä-
ren. Erklärung und Geschäftswille fallen damit nicht unbewusst auseinander. A
hat sich nur über die Tragweite seiner Erklärung geirrt, die sich erst aus der Aus-
legung des Vertrages nach §§ 133, 157 ergeben hat. Dies ist ein unbeachtlicher
Motivirrtum.

A muss somit die Glasbausteine entfernen und die Öffnungen zumauern.

E. Ersatz des Vertrauensschadens 
(= negatives Interesse), § 122 Abs. 1

I. Prüfungsstandort im Grundschema

§ 122 Abs. 1 ist eine eigene Anspruchsgrundlage des Anfech-
tungsgegners. In der Anspruchshierarchie ist er unter „vertrags-
ähnliche Ansprüche“ zu prüfen.
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II. Aufbau und Erläuterungen

1. Ersatz des Vertrauensschadens, § 122 Abs. 1

2. Erläuterung

§ 122 Abs. 1 ist eine Anspruchsgrundlage, die darauf zielt, dem An-
fechtungsgegner, der auf den Bestand einer WE vertraut hat, den
Schaden zu ersetzen, der dadurch entsteht, dass die WE durch An-
fechtung erlischt.

Problem: Vertrauens-
schaden

Problematisch ist zumeist nur die Bestimmung des Vertrauens-
schadens. Zwei Schadensbetrachtungen müssen unterschieden
werden:

n Vertrauensschaden, auch negatives Interesse genannt, ist der
Schaden, der dadurch entsteht, dass auf die Gültigkeit einer WE
vertraut wurde. Als Schadensersatz ist der Geschädigte so zu
stellen, als hätte er von dem Geschäft nichts gehört.

n Nichterfüllungsschaden („Schadensersatz statt der Leistung“)
– oder auch positives Interesse bzw. Erfüllungsinteresse – ist der
Schaden, der bei ordnungsgemäßer Erfüllung vermieden wor-
den wäre. Als Schadensersatz ist der Geschädigte so zu stellen,
als ob ordnungsgemäß erfüllt worden wäre.

Aufbauschema

I. Voraussetzungen

1. WE nach § 118 nichtig oder nach §§ 119, 120 angefochten

2. Anspruchsteller hat Vertrauensschaden erlitten

a) Definition: Vertrauensschaden

b) Begrenzung durch das Erfüllungsinteresse (= positives 
Interesse)

c) Adäquate Verursachung des Vertrauensschadens 
durch § 118 oder Anfechtung

II. Kein Ausschluss und keine Einschränkung

1. Ausschluss nach § 122 Abs. 2

2. Beschränkung nach § 254 
(soweit § 122 Abs. 2 reicht, ist dieser lex specialis zu § 254)

III. Rechtsfolge: Ersatz des Vertrauensschadens

Unterscheide:
n Vertrauensschaden

(negatives Interesse)
n Nichterfüllungs-

schaden 
(positives Interesse)
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Negatives Interesse darf 
das positive Interesse 
nicht übersteigen.

§ 122 Abs. 1 ersetzt nur den Vertrauensschaden, jedoch nicht
über das Erfüllungsinteresse hinaus. In der Klausur ist daher zu-
nächst der Vertrauensschaden zu ermitteln. Dieser ist grundsätz-
lich ersatzfähig. In einem zweiten Schritt ist dann das Erfüllungsin-
teresse zu ermitteln (wie stünde der Geschädigte bei ordnungsge-
mäßer Erfüllung) und mit dem Vertrauensschaden zu vergleichen.
Ist der Vertrauensschaden größer als das Erfüllungsinteresse, so
kann er nur bis zum Betrag des Erfüllungsinteresses ersetzt werden.

§ 122 Abs. 1 ist ausgeschlossen, wenn der Anspruchsteller (= An-
fechtungsgegner) die Anfechtbarkeit nach § 122 Abs. 2 kannte
oder hätte kennen müssen. Wer die Fehlerhaftigkeit eines Rechts-
geschäfts kennt und sich trotzdem darauf einlässt, kann redlicher-
weise nicht auf die Wirksamkeit des Geschäfts vertrauen. Aus die-
sem Grund ist auch die Geltendmachung eines Vertrauensscha-
dens ausgeschlossen.

III. Klausurrelevante Probleme mit Einordnung

1. Analoge Anwendung des § 122 Abs. 1 auf Mängel 
der eigenen Sphäre

a) Prüfungsstandort

Anwendbarkeit des § 122 Abs. 1

b) Erläuterung

Der klassische Prüfungsfall ist die Situation der abhandengekom-
menen Erklärung. Hierdurch kann dem Empfänger der Erklärung
ein Schaden entstehen. Der Empfänger ist schutzwürdig, da der
Mangel der Abgabe nicht aus seiner Sphäre, sondern aus der des
vermeintlich Erklärenden stammt. Da die schadensersatzrechtli-
chen Folgen im Gesetz nicht geregelt sind, wird die Regelungslü-
cke durch eine analoge Anwendung des § 122 Abs. 1 geschlossen.
Danach haftet derjenige, der die Erklärung formuliert hat – ver-
schuldensunabhängig – für Mängel der eigenen Sphäre.

Abhandengekommene 
Erklärung

Beispiel für eine abhanden gekommen WE: A lässt einen Brief, der die An-
nahme eines Angebots des B über 20 Kisten Wein enthält, auf seinem Schreib-
tisch liegen, um es sich noch einmal zu überlegen. Inzwischen packt die Ehe-
frau des A, die E, den Brief ohne Wissen des A zur sonstigen Post des A und wirft
ihn in den Briefkasten. Die Annahmeerklärung erreicht den B zwei Tage später.
B trifft geeignete Vorkehrungen, um den A zu beliefern, und bestellt eigens 20
Transportkisten. Insgesamt entstehen B Aufwendungen in Höhe von 100 €. Ist
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ein Kaufvertrag zwischen A und B zustande gekommen? Kann B von A Ersatz
seiner Aufwendungen verlangen?

Zu Frage 1:

Mangels Abgabe der WE 
kein Kaufvertrag

Ein Kaufvertrag ist nur zustande gekommen, wenn A das Angebot des B ange-
nommen hat. Das setzt voraus, das die Annahmeerklärung zunächst von A
überhaupt „abgegeben“ worden ist. Unter der Abgabe einer empfangsbe-
dürftigen WE versteht man die willentliche Entäußerung der WE in den
Rechtsverkehr, und zwar so, dass sie dem Empfänger ohne weiteres Zutun des
Erklärenden zugehen kann. Dies ist hier nicht der Fall, da die Erklärung des A
ohne sein Wissen und Wollen zur Post gegeben worden ist (sog. abhandenge-
kommene Willenserklärung). Ein Kaufvertrag ist somit nicht zustande gekom-
men.

Insoweit lässt sich in einer Klausur durchaus auch die Gegenansicht vertreten,
wonach die abhandengekommene WE zumindest als abgegeben gelten kann,
wenn der Erklärende das Inverkehrbringen zwar nicht zielgerichtet veranlasst,
aber doch zu vertreten hat. Für diese Sichtweise spricht, dass die abhandenge-
kommene WE den Fällen einer WE gleichzustellen sei, die ohne Erklärungsbe-
wusstsein abgegeben wurde. In diesen Fällen rechnet die h.M. die Erklärung
dem Erklärenden auch zu (s.o.!). Folgt man dieser Ansicht, ist eine Einigung zu
bejahen. Der Erklärende kann seine WE aber analog § 119 Abs. 1 anfechten.

Zu Frage 2:

§ 122 nicht unmittelbar 
anwendbar

I. Möglicherweise kann B von A Schadensersatz aus § 122 Abs. 1 verlangen.
Unmittelbar ist § 122 Abs. 1 nicht anwendbar, da keiner der Fälle der
§§ 118–120 vorliegt.

Folgt man der oben genannten Ansicht, wonach der Erklärende an seine Erklä-
rung gebunden ist, diese aber analog § 119 Abs. 1 anfechten kann, steht dem
Erklärungsempfänger hingegen ein Schadensersatzanspruch aus § 122
Abs. 1 direkt zu.

§ 122 analog anwendbarII. In Betracht kommt aber eine analoge Anwendung des § 122 Abs. 1. Dies
setzt eine planwidrige Regelungslücke im Gesetz und die Vergleichbarkeit des
ungeregelten Falles mit dem geregelten Fall voraus.

1. Der Fall, dass der Empfänger einer abhandengekommenen Erklärung einen
Schaden erleidet, ist im Gesetz nicht geregelt. Andererseits zeigt ein Ver-
gleich der in den §§ 118–120 geregelten Fälle, auf die § 122 Abs. 1 Bezug
nimmt, dass der Gesetzgeber den Empfänger einer WE vor nachteiligen Folgen
schützen will, die sich daraus ergeben, dass die Erklärung aus Gründen, die
beim Verfasser der WE liegen, nichtig ist. Der Fall der abhandengekommenen
Erklärung ist dabei vom Gesetzgeber übersehen worden. Eine planwidrige Re-
gelungslücke liegt somit vor.

2. Der Fall der abhandengekommenen Erklärung ist mit den gesetzlich gere-
gelten Fällen in der Grundstruktur vergleichbar, da auch hier die Unwirk-
samkeit der Erklärung ihre Ursache in einem „Mangel aus der Sphäre des Ver-
fassers der Erklärung“ hat. Dies rechtfertigt eine analoge Anwendung des § 122
Abs. 1.

3. B ist daher so zu stellen, als hätte er von dem Geschäft mit A nie etwas ge-
hört; sein negatives Interesse (100 € Aufwendungen zur Vertragsdurchfüh-
rung) ist somit von A zu ersetzen.
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c.i.c. III. Zum Teil wird in der Lit. für den Fall der abhandengekommenen WE auch
noch ein Anspruch aus §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2 Nr. 3, 241 Abs. 2 (c.i.c. = cul-
pa in contrahendo) bejaht. 

1. Voraussetzungen: Nach dieser Sichtweise kann bereits die Ausstellung ei-
nes Schriftstücks (hier der Annahmeerklärung) ein (rechtsgeschäftsähnliches)
Schuldverhältnis i.S.d. § 311 Abs. 2 begründen. Die erforderliche Pflichtver-
letzung ist in der Verletzung der Schutzpflicht gemäß § 241 Abs. 2 zu sehen,
das Schreiben sorgfältig und sicher vor dem Zugriff Dritter zu verwahren. Das
erforderliche Vertretenmüssen liegt in Form von Fahrlässigkeit vor, § 276
Abs. 2.

Auch hier lässt sich in einer Klausur durchaus die Gegenansicht vertreten, wonach
eine Haftung aus c.i.c. insoweit ausscheide, da § 311 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 voraus-
setzen, dass der eine Teil dem anderen Einwirkungsmöglichkeiten auf seine
Rechte, Rechtsgüter oder Interessen gewähre, welche hier aber nicht bestehen.

2. Rechtsfolge: Auch der Anspruch aus §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2, 241 Abs. 2
(c.i.c.) ist auf Ersatz des negativen Interesses gerichtet, hier also auf Ersatz der
100 € Aufwendungen zur Vertragsdurchführung.

Die verschuldensunabhängige Haftung aus § 122 analog erlangt
vor allem in den Fällen Bedeutung, in denen eine Haftung aus §§ 280
Abs. 1, 311 Abs. 2, 241 Abs. 1 mangels Verschuldens ausscheidet!

2. Begrenzung des negativen Interesses durch das 
positive Interesse

Begrenzung des nega-
tiven Interesses

Zu beachten ist bei der Prüfung des Anspruchs aus § 122 Abs. 1
schließlich, dass nach § 122 Abs. 1 letzter Halbs. das Vertrauensin-
teresse (negatives Interesse) der Höhe nach durch das Erfüllungsin-
teresse (positives Interesse) begrenzt ist.

Die Fähigkeit zur Einordnung und Abgrenzung der beiden Scha-
densbetrachtungen gehört zum Grundwissen im BGB, welches Ihr
Prüfer unbedingt voraussetzt! 

Beispiel: A will telefonisch bei seinem Stammweinhändler einen besonders
guten Wein bestellen, da er beabsichtigt, seine neue Freundin zu sich zum Es-
sen einzuladen. Weinhändler W bietet ihm auf Anfrage eine Flasche „Sommer-
häuser Eiswein“ für 86 € an (Kosten der Verpackung und Versendung in Höhe
von 10 € will W tragen). A versteht jedoch 68 € und sagt – erfreut über diesen
günstigen Preis – zu. Drei Tage später erreicht A die Weinsendung mitsamt ei-
ner Rechnung über 86 €. Daraufhin ficht A den Vertrag wegen Inhaltsirrtums
an. Welcher Schaden ist dem W nach § 122 Abs. 1 zu ersetzen, wenn W bei Gül-
tigkeit des Vertrages 8 € Gewinn gemacht hätte und er den Wein nur zu Wer-
bezwecken (für seinen „Stammkunden“) so günstig an A verkauft hat?

Höhe des Vertrauens-
schadens

I. W könnte ein Schadensersatzanspruch nach § 122 Abs. 1 zustehen. A hat sei-
ne Vertragserklärung nach § 119 Abs. 1, 1. Alt. angefochten. Fraglich ist, ob W
ein Vertrauensschaden entstanden ist. Dies ist jeder Schaden, der dadurch her-
vorgerufen worden ist, dass W auf die Gültigkeit der WE des A vertraut hat. Hier

!

!
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hat W 10 € Verpackungs- und Versandkosten getragen, weil er auf den Bestand
des Vertrages vertraut hat. Ein Vertrauensschaden des W liegt somit vor.

II. Ein Anspruchsausschluss nach § 122 Abs. 2 scheidet aus, da W die Anfecht-
barkeit weder kannte noch kennen musste.

III. A muss dem W somit den Vertrauensschaden ersetzen. W ist also so zu stel-
len, als ob er von dem Geschäft mit A nichts gehört hätte. In diesem Fall hätte
W keine 10 € Verpackungs- und Versandkosten ausgegeben. W kann somit
grundsätzlich Schadensersatz in Höhe von 10 € verlangen.

Grenze: positives
Interesse

IV. Der zu ersetzende Schaden darf aber das Erfüllungsinteresse des W nicht
übersteigen. Hätte jede Partei den Vertrag ordnungsgemäß erfüllt, hätte W ei-
nen Gewinn in Höhe von 8 € gemacht. Dadurch, dass A den Vertrag angefoch-
ten hat, ist W dieser Gewinn entgangen. Der Vertrauensschaden ist hier aus-
nahmsweise größer als das Erfüllungsinteresse des W. W kann daher Ersatz sei-
nes Vertrauensschadens (eigentlich 10 €) nur bis maximal zur Höhe des
Erfüllungsinteresses (hier 8 €) verlangen. W hat daher gegen A einen Anspruch
aus § 122 Abs. 1 auf Ersatz seines Vertrauensschadens in Höhe von 8 €.

Ratio legis

Der Sinn und Zweck der Einschränkung des Anspruchs aus § 122
Abs. 1 liegt darin, sicherzustellen, dass der Anspruchsteller durch die
Anfechtung nicht besser steht als ohne diese. Im vorangegangenen
Beispiel hat sich W bewusst zu Werbezwecken auf ein ungünstiges Ge-
schäft eingelassen. Bei Wirksamkeit des Vertrages hätte W 10 € Ver-
sandkosten zu tragen bei einem Gewinn von nur 8 €. An dieser Risiko-
verteilung darf die Anfechtung nichts ändern.

!
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